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und die Arbeit stets gut organisiert und vorbereitet wird. 
Diese Aktivitäten der FDJ-Kollektive tragen dazu bei, 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit zu erhöhen und Rechtsver
letzungen vorzubeugen.

Es hat sich bewährt, im Sekretariat der FDJ-Kreisleitung 
die hierbei erreichten Ergebnisse regelmäßig einzuschätzen. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt der differenzierten Vermitt
lung von Wissen zum Recht. Die FDJ-Kreisleitung sorgt in 
enger Zusammenarbeit mit den Justiz- und Sicherheits
organen sowie der URANIA mit dafür, daß den unterschied
lichen Bedürfnissen und Interessen der verschiedenen 
Schichten und Altersgruppen der Jugend entsprechende Ver
anstaltungen vor allem in den Jugendklubs und Schulklubs 
der FDJ durchgeführt werden. So ist auch das Gespräch mit 
dem Staatsanwalt des Kreises im Jugendklub der FDJ 
„Ilsenburg“ bereits eine gute Tradition. In der Kreisorgani
sation kann davon ausgegangen werden, daß es weitverbreitet 
ist, Fragen des Alltags, so aus dem Arbeits- und Lebens
prozeß, der Freizeitgestaltung oder der Gestaltung von 
Partnerbeziehungen der Jugendlichen, im Zusammenhang mit 
Grundsätzen der Verfassung, von Rechten und Pflichten aus 
dem Jugendgesetz und dem Arbeitsgesetzbuch sowie von Ver
haltensanforderungen des Strafgesetzbuchs, der Straßenver
kehrsordnung, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie 
des Brandschutzes und familienrechtlichen Prinzipien zu 
diskutieren.

Entsprechend dem bewährten Motto „Alle erreichen, jeden 
gewinnen, keinen zurücklassen“ haben die FDJ-Organisatio- 
nen ihre Verantwortung für jene Jugendlichen im Kreis 
initiativreich wahrgenommen, die die Regeln des gesellschaft
lichen Zusammenlebens noch nicht einhalten, die sozial bzw. 
kriminell gefährdet sind oder straffällig wurden.

Im VEB Walzwerk Ilsenburg hat die FDJ-Grundorganisa- 
tion im Zusammenwirken mit der FDJ-Kreisleitung die 
erzieherische Kraft der Jugendbrigaden auf die verstärkte 
Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung gefährdeter 
und straffällig gewordener Jugendlicher gelenkt. Durch 
Patenschaften, persönliche Gespräche und feinfühlige Einfluß
nahme helfen sie diesen Jugendlichen zu erleben, daß auch 
ihr persönlicher Beitrag in der Gesellschaft gefordert ist — bei 
der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten unserer sozia
listischen Demokratie ebenso wie bei der Gestaltung eines 
anregenden Lebens in den Jugendklubs der FDJ.

Diese Erfahrungen werden konsequent verallgemeinert. 
So trug die FDJ-Kreisorganisation Wernigerode dazu bei, daß 
1987 kein Mitglied einer Jugendbrigade im Kreis straffällig 
wurde und daß alle in Durchführung der allgemeinen 
Amnestie wiedereingegliederten Jugendlichen in stabile 
Kollektive integriert werden konnten. Es bestätigt sich 
immer wieder, daß kameradschaftlich helfende Beziehungen, 
in denen diese Jugendlichen ihre Interessen berücksichtigt 
finden, eine solide Basis sind, sie als gleichberechtigte und 
gleichverpflichtete Kollektivmitglieder fest einzubeziehen.

Die Erfahrungen zeigen, daß sich die Anziehungskraft des 
Jugendverbandes auf alle Jugendlichen in dem Maße erhöht, 
wie die Leitungen der FDJ-Organisationen gemäß ihrer Ver
antwortung aus dem Statut der FDJ (Abschn. V Ziff. 1 und 2) 
und dem Jugendgesetz (§ 54) initiativreich Hand anlegen, 
damit die sich rasch entwickelnden Bedürfnisse der Jugend 
konkret und umsichtig erfüllt werden.

Gewährleistung eines störungsfreien Wirtschaftsablaufs

Die schöpferische Verwirklichung der ökonomischen Strategie 
der SED erfordert ein tägliches bewußtes Engagement für 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit. Ausgehend von dieser 
Erkenntnis wirkt die FDJ-Kreisleitung Wernigerode darauf 
hin, das Denken und Handeln insbesondere jedes werktätigen 
Jugendlichen zu motivieren, mit Sicherheit den Plan zu er
füllen. Ihr geht es vor allem darum, daß alle FDJ-Mit- 
glieder die Forderungen, die das Statut in dieser Hinsicht an 
sie stellt (vgl. Abschn. II Ziff. 2), beispielhaft erfüllen, um 
jeden jungen Werktätigen zu gewinnen, das Beste zu geben. 
Unentbehrliche Aktivposten sind dabei: vorbildlich zu
arbeiten, das Kollektiv zu achten, das gesellschaftliche Eigen

tum zu schützen und für die Aufdeckung und Beseitigung von 
Mängeln und Schwierigkeiten zu kämpfen.

Wie im VEB Elektromotorenwerke Wernigerode setzen 
sich immer mehr Jugendkollektive für einen sparsamen Um
gang mit Material und Energie, für eine Unfall- und störungs
freie Arbeit ein. Diese Faktoren erlangten bei der Vorberei
tung und Durchführung der thematischen Mitgliederver
sammlungen im Januar „Mein Beitrag zum Volkswirtschafts
plan“ eine besondere Bedeutung. Sie sind fest in Aktivitäten 
der Jugendlichen im Kampf um die Anerkennung als 
„Kollektiv der vorbildlichen Ordnung, Disziplin und Sicher
heit“ im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbs einge
ordnet. Die Jugendkollektive verbinden die Losung „Mein 
Arbeitsplatz — mein Kampfplatz für den Frieden“ mit dem 
Anspruch, in der Produktion keine Verluste und Schäden 
durch subjektives Fehlverhalten zuzulassen.

Zur erfolgreichen Realisierung dieses Anspruchs gehört, 
daß Ordnung, Disziplin und Sicherheit bereits fester Bestand
teil der Produktions V o r b e r e i t u n g  sind und wiederhol
baren Fehlern sowie Routine und Gedankenlosigkeit wirksam 
vorgebeugt wird. Die Herausbildung und Festigung solcher 
Aktivitäten in allen Jugendkollektiven im Kreis unterstützt 
die Kreisleitung der FDJ durch Erfahrungsaustausche und 
Verallgemeinerung der Erfahrungen der Besten.

Es bewährt sich, wenn jedes Jugendkollektiv seinen Bei
trag zum störungsfreien Wirtschaftsablauf zum Bestandteil 
seines Kampfprogramms macht, wenn persönliche Aufträge 
auf Probleme der Ordnung, Disziplin und Sicherheit gerichtet 
sind oder der Einsatz für einen störungsfreien Produktions
ablauf Bestandteil des Leistungsvergleichs zwischen den 
Jugendbrigaden ist. Die Erfahrungen in der FDJ-Kreis- 
organisation Wernigerode machen zugleich darauf aufmerk
sam, daß der Gewissenhaftigkeit, Exaktheit und hohen 
Disziplin bei der Durchsetzung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes und des Brand- und Havarieschutzes künftig noch 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muß.

Rechtserzieherische Arbeit unter der lernenden Jugend

Große Unterstützung gibt die FDJ-Kreisleitung auch der 
Ausprägung der rechtserzieherischen Arbeit in den FDJ- 
Grundorganisationen und Pionierfreundschaften der Ober
schulen und in den Berufsausbildungseinrichtungen. Wird 
hier doch mit der Grundstein für feste Bindung an den 
Jugendverband und bewußte staatsbürgerliche Mitverantwor
tung in allen gesellschaftlichen und staatlichen Angelegen
heiten gelegt. Im Mittelpunkt steht, eine Atmosphäre zu 
schaffen, in der fleißiges Lernen Anerkennung findet, keiner 
zurückgelassen wird und wertvolle und beständige Lern
motive gedeihen. Die Freundschaftsräte und FDJ-Leitungen 
erhalten Orientierungen für ihren Beitrag dazu, daß in den 
Lernkollektiven Ordnung, Sauberkeit, Disziplin und Höflich
keit herrschen. Den Pionieren und FDJ-Mitgliedern wird 
konkrete Verantwortung für die Mitgestaltung der Lern-, 
Arbeits- und Lebensbedingungen an der Schule übertragen 
und geholfen, diese wahrzunehmen. Dabei bewährt sich 
besonders die gesellschaftlich nützliche Arbeit für die Schule 
als „Pionier- und FDJ-Objekt Nummer 1“ und die Tätigkeit 
von FDJ-Mitgliedern als Pioniergruppenleiter. Entsprechend 
dem Grundsatz „Die Jugend sorgt unter sich selbst für 
Ordnung“ fördert die FDJ-Kreisleitung die Mitwirkung 
älterer Schüler in den FDJ-Ordnungsgruppen und widmet 
den Aktivitäten solcher Arbeitsgemeinschaften wie „Junge 
Verkehrshelfer“, „Junge Brandschutzhelfer“, „Junge Freunde 
der Grenzsoldaten“ oder „Junge Sanitäter“ viel Aufmerk
samkeit. Sie bereichern die Arbeit der Pionierfreundschaften 
und FDJ-Grundorganisationen.

Die Erfahrungen in Wernigerode bestätigen, daß die Mit
arbeit in Arbeitsgemeinschaften auch für jene Jugendliche 
ein stimulierendes Betätigungsfeld ist, die noch nicht zu den 
leistungsstarken Schülern gehören.

Mit dem Ziel, die Wirksamkeit der FDJ-Heimaktive in den 
Lehrlings Wohnheimen weiter zu erhöhen, stärkt die FDJ- 
Kreisleitung diese Aktive und versetzt ihre Mitglieder in die 
Lage, ihre Rechte und Pflichten aus der Heimordnung für


